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§ 654 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Ist ein an Order lautendes Konnossement ausgestellt, so darf der Schi er den Anweisungen des Abladers wegen

Rückgabe oder Auslieferung der Güter nur dann Folge leisten, wenn ihm die sämtlichen Ausfertigungen des

Konnossements zurückgegeben werden.

(2) Dasselbe gilt, wenn ein Konnossementsinhaber die Auslieferung der Güter verlangt, bevor das Schi  den

Bestimmungshafen erreicht hat.

(3) Handelt der Schi er diesen Vorschriften entgegen, so bleibt der Verfrachter dem rechtmäßigen Inhaber des

Konnossements verpflichtet.

(4) Lautet das Konnossement nicht an Order, so sind die Güter, auch wenn keine Ausfertigung des Konnossements

beigebracht wird, zurückzugeben oder auszuliefern, wenn der Ablader und der im Konnossement bezeichnete

Empfänger damit einverstanden sind. Werden jedoch nicht sämtliche Ausfertigungen des Konnossements

zurückgegeben, so kann der Verfrachter verlangen, daß ihm wegen der deshalb zu besorgenden Nachteile zuvor

Sicherheit geleistet wird.
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